
Bauausführung 

Ausführungsfristen 

 

§ 24. (1) Das Recht aus einem Baubewilligungsbescheid (§ 23 Abs. 1) erlischt, wenn die 
Ausführung des bewilligten Bauvorhabens nicht 

• binnen 2 Jahren ab dem Eintritt der Rechtskraft des Bescheides begonnen oder  
• binnen 5 Jahren ab ihrem Beginn vollendet wurde. 

Eine Bauplatzerklärung nach § 23 Abs. 3 wird dadurch nicht berührt. 

(2) Für die Vollendung umfangreicher Bauvorhaben (z.B. großvolumige Wohn- oder 
Betriebsgebäude, Anstaltsgebäude) darf die Baubehörde im Baubewilligungsbescheid eine 
längere Frist bestimmen. 

(3) Wenn ein bewilligtes Bauvorhaben in mehreren Abschnitten ausgeführt werden soll, 
dann dürfen im Bewilligungsbescheid längere Fristen als nach Abs. 1 für einzelne 
Abschnitte bestimmt werden. 

(4) Die Baubehörde hat die Frist für den Beginn der Ausführung eines bewilligten 
Bauvorhabens zu verlängern, wenn 

• dies vor ihrem Ablauf beantragt wird, 
• das Bauvorhaben nach wie vor dem Flächenwidmungsplan – und im 

Geltungsbereich eines Bebauungsplans auch diesem – und den 
Sicherheitsvorschriften nicht widerspricht. 

(5) Die Baubehörde hat die Frist für die Vollendung eines bewilligten Bauvorhabens zu 
verlängern, wenn der Bauherr dies vor ihrem Ablauf beantragt und das Bauvorhaben 
innerhalb einer angemessenen Nachfrist vollendet werden kann. 

(6) Das Recht zur Ausführung eines Vorhabens nach § 15 erlischt, wenn mit seiner 
Ausführung nicht binnen 2 Jahren ab dem Ablauf der Frist nach § 15 Abs. 1 begonnen 
worden ist. 


